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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Nachdem im Wahljahr 2007 die SVP-Kundgebung auf dem Bundesplatz zu massiven
Ausschreitungen geführt hatte, wollte die Stadt Bern Kundgebungsumzüge vor
nationalen Wahlen generell verbieten. Das Berner Verwaltungsgericht erklärte diese
Bestimmung jedoch als verfassungswidrig und unverhältnismässig. Die Stadtberner
Stimmbevölkerung lehnte zudem im Juni 2010 eine Initiative knapp ab, welche die
Einschränkung des Demonstrationsrechts vorsah, indem der Polizei das Recht auf
schnelles Auflösen von Kundgebungen eingeräumt worden wäre. Die gleiche Idee wurde
kurz darauf im Nationalrat als Motion eingereicht (Motion Hochreutener, cvp, BE). 1

MOTION
DATUM: 15.06.2010
MARC BÜHLMANN

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Indem sie auf eine Studie der Uni Freiburg zum Thema Wahlbeteiligung verwies, die
einen positiven Effekt „klar beweise“, forderte Yvette Estermann (svp, LU), dass das
Porto auf Abstimmungscouverts vollumfänglich von der Post übernommen werde. Die
in der politikwissenschaftlichen Zeitschrift „Electoral Studies“ erschienene
Untersuchung zeigte auf der Basis einer Untersuchung der Partizipation bei nationalen
Abstimmungen in Berner Gemeinden, dass die Stimmbeteiligung in jenen Gemeinden
höher ist, in denen die Versandkosten für die briefliche Stimmabgabe von der
Gemeinde getragen werden. Der Effekt des Gratis-Portos wurde auf rund 2 Prozent
geschätzt. Estermann beantragte mittels Motion, dass die Post als bundeseigener
Betrieb die Versandkosten von momentan 85 Rappen übernehmen muss, damit die
Stimmbeteiligung erhöht werde. 
In seiner ablehnenden Antwort machte der Bundesrat geltend, dass die Durchführung
von Abstimmungen Sache der Kantone sei. Es gebe in der Tat Kantone (AG, AI, BS, GE,
GL, OW, SG, ZG, ZH), welche die Versandkosten übernähmen. Zudem hätten in den
anderen Kantonen einzelne Gemeinden beschlossen, die entsprechende Finanzierung
ohne Bundesinterventionen zu regeln. Dies sei nicht nur sachlich richtig, sondern auch
deshalb angezeigt, weil häufig ja nicht nur eidgenössische, sondern auch kantonale und
kommunale Abstimmungen gleichzeitig stattfänden, bei denen die Versandkosten dann
anteilmässig von Kantonen und Gemeinden und nicht nur vom Bund alleine getragen
werden müssten. Die Regierung wolle die Kantone gerne auf die entsprechende Studie
aufmerksam machen, darüber hinaus würde sie aber im Moment dem Ausbau von E-
Voting den Vorzug geben. Dies sei im Hinblick auf einen Abbau von Hürden bei
Abstimmungen nachhaltiger.  
Die nationalrätliche Debatte zur Motion entwickelte sich zu einem eigentlichen Ping-
Pong zwischen Bundeskanzler Thurnherr und verschiedenen Rednerinnen und
Rednern. Während der Bundeskanzler die Position des Bundesrates mit den
Argumenten verteidigte, dass Abstimmungsbeteiligung auch etwas kosten dürfe, man
das Couvert auch ohne Briefmarke einfach in den Gemeindebriefkasten werfen könne
und die Kosten zumutbar seien, gab den Votanten von links und rechts die fehlende
Rechtsgleichheit zwischen den Kantonen, die im Vergleich zu den Millionen, die man in
E-Voting investiere, relativ geringen Kosten oder die Möglichkeit einer gerechten
Kostenverteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden zu denken. Dem
Bundeskanzler, der davor warnte, dass irgendwann sicher auch noch verlangt werde,
dass jemand das Stimmmaterial bei Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zu Hause
abhole, wurde eine „herablassende Behandlung der Motion“ (Balthasar Glättli (gp, ZH))
vorgeworfen. Dank der geschlossenen Grünen Fraktion, der praktisch geschlossenen
SVP-Fraktion und einer grossen Mehrheit der SP-Fraktion wurde die Motion mit 109 Ja
zu 73 Nein-Stimmen bei acht Enthaltungen schliesslich angenommen. 2

MOTION
DATUM: 07.03.2018
MARC BÜHLMANN
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Mit 6 zu 5 Stimmen empfahl die SPK-SR Mitte Mai die Motion Estermann (svp, LU) zur
Ablehnung. Die Frage, ob der Bund für das Porto auf Abstimmungscouverts aufkommen
müsse oder nicht, ziele auf eine Detailfrage, die in den Zuständigkeitsbereich der
Kantone falle. Der Bund dürfe nur die generellen Rahmenbedingungen vorgeben, nicht
aber solche Kostendetails. Zudem fänden häufig zeitgleich Abstimmungen auf den
verschiedenen föderalen Stufen statt und es sei kaum möglich, speziell nur die Kosten
für nationale Urnengänge zu bestimmen. Man dürfe zudem nicht von der Post
verlangen, wirtschaftlich zu agieren, und ihr gleichzeitig die Versandkosten für die
briefliche Stimmabgabe aufhalsen. Während die Kommissionsmehrheit das Drittel an
Kantonen als Vorbild lobte, das bei der brieflichen Stimmabgabe bereits Portofreiheit
eingeführt habe, monierte die Kommissionsminderheit, dass hier eine Chance verpasst
werde, administrative Hürden abzubauen, um eine höhere Stimmbeteiligung zu fördern.
Zudem müssten die Kosten ja nicht der Post übertragen werden, sondern der Bund
könne sich anteilmässig beteiligen. 
In der recht lebhaften ständerätlichen Debatte wurde betont, dass es hier nicht primär
darum gehe, Massnahmen für eine höhere Stimmbeteiligung zu finden. Alle würden dies
wohl eine gute Sache finden, betonte Kommissionssprecherin Pascale Bruderer Wyss
(sp, AG). Es gehe vielmehr darum, sich zu fragen, ob der Bund oder die Post die Kosten
tragen müssten. Bundeskanzler Walter Thurnherr betonte, dass den Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern eine Reihe von alternativen Möglichkeiten für Wahl- und
Stimmbeteiligung offen stünden. Die wohl bequemste sei tatsächlich jene via die
Infrastruktur der Post. Aber dieser komfortable Weg verursache halt auch Kosten von
85 Rappen. Die Stimmen gegen den im Nationalrat noch überwiesenen Vorstoss
schienen letztlich zu verfangen: In Anbetracht der knappen Kommissionsmehrheit
versenkte der Ständerat die Motion mit 29 zu 10 Stimmen relativ deutlich. 3

MOTION
DATUM: 12.06.2018
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Der Ständerat überwies einstimmig eine Motion Frick (cvp, SZ), die verlangt, dass
sogenannt doppelverdienende Ehepaare gegenüber unverheirateten Paaren nicht mehr
benachteiligt werden. Der Motionär erinnerte an das aktuelle Jahr der Familie und
machte geltend, dass von 566'000 Ehepaaren mit zwei Einkommen deren 430'000 von
Steuernachteilen betroffen seien, wobei diese bis zu 100% betragen können. So
bezahlten Verheiratete mit einem Einkommen von CHF 60'000, zu dem Mann und Frau
je CHF 30'000 beitragen, praktisch doppelt soviele Steuern wie ein Konkubinatspaar
mit gleichem Einkommen. Das Bundesgericht bezeichne Steuerunterschiede zu Lasten
der Ehepaare jedoch spätestens ab 10% als verfassungswidrig. Frick verlangte eine
Revision des ungerechten Tarifs, ohne dass dem Bund Steuerausfälle entstehen.
Bundesrat Stich, der den Vorstoss nur als Postulat entgegennehmen wollte, relativierte,
dass nur rund ein Viertel der Doppelverdiener-Ehepaare eine Mehrbelastung von mehr
als 10% zu tragen habe, wobei tatsächlich enorme Unterschiede bestünden. Stich
sicherte zu, dass eine Arbeitsgruppe nach einer möglichst gerechten Lösung suchen
werde. 4

MOTION
DATUM: 07.10.1994
EVA MÜLLER

Im letzten Jahr hatte der Ständerat einstimmig eine Motion Frick (cvp, SZ) überwiesen,
die familiengerechte Bundessteuern verlangt und eine gerechtere Besteuerung
doppelverdienender Ehepaare gegenüber Konkubinatspaaren. Im September überwies
auch der Nationalrat diese Motion mit 73 zu 37 Stimmen; Bundesrat Stich hatte
vergeblich für die unverbindlichere Form des Postulats plädiert. Der Motionär berief
sich auf ein Grundsatzurteil des Bundesgerichts, das Steuerunterschiede zu Lasten der
Ehepaare spätestens ab 10% Mehrbelastung als verfassungswidrig bezeichnet. Gerade
diese Praxis zur Gleichbehandlung von Ehe- und Konkubinatspaaren änderte das
Bundesgericht aber im Berichtsjahr. In einem neuen Grundsatzurteil hält das
Bundesgericht eine ungleiche Behandlung «in der Grössenordnung von 10% (oder
eventuell auch darüber)» für nicht verfassungswidrig. Eine volle Gleichstellung sei im
Rahmen des geltenden Rechts gar nicht möglich. Gemäss Bundesgericht steht der
Vergleich von Ehepaaren und Alleinstehenden mit vergleichbaren Einkommen im
Vordergrund. Erst in zweiter Linie habe der Gesetzgeber für eine Gleichbehandlung von
Ehe- und Konkubinatspaaren zu sorgen. 5

MOTION
DATUM: 27.09.1995
EVA MÜLLER
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Auch die WAK des Nationalrates wollte das Thema nicht ganz fallen lassen. Per Motion
forderte sie den Bundesrat mit 61:35 Stimmen auf, einen Entwurf vorzulegen, der die
strukturellen Mängel der direkten Bundessteuer behebt und dabei namentlich auch
auf die Frage der steuerlichen Ungleichbehandlung von Ehe- und Konkubinatspaaren
eingeht. Im November setzte der Bundesrat eine Expertenkommission ein, die bis Mitte
1998 insbesondere die Familienbesteuerung prüfen und Vorschläge für eine
Neukonzeption machen soll. 6

MOTION
DATUM: 12.11.1996
EVA MÜLLER

Mit 30 zu 6 Stimmen überwies als Zweitrat auch der Ständerat eine Motion der
nationalrätlichen WAK (Mo. 96.3186), die den Bundesrat auffordert, die steuerliche
Ungleichbehandlung von Konkubinats- und Ehepaaren zu korrigieren. Ausserdem
überwies er eine Empfehlung Spoerry (fdp, ZH), die möchte, dass Familienangehörige,
die eine invalide oder dauernd pflegebedürftige Person betreuen, Aufwendungen an
Arbeit steuerlich abziehen können. Spoerry begründete ihren Vorstoss damit, dass
Kosten der Betreuung durch Dritte - etwa ein Pflegeheim - ebenfalls in Abzug gebracht
werden können. Eine vom Bundesrat im letzten Jahr eingesetzte Expertenkommission
Locher ist daran, die Familienbesteuerung gesamthaft zu prüfen. 7

MOTION
DATUM: 09.10.1997
EVA MÜLLER

Eine Motion Schmid (svp, BE) (Mo. 98.3330) forderte die Verlagerung von maximal 20%
des Ertrages der direkten Bundessteuer auf die Mehrwertsteuer (MWSt). Dabei sollte
die MWSt um maximal 1,5% ansteigen, die am steilsten verlaufenden Progressionsstufen
gemildert werden, die Soziallasten eine bessere Berücksichtigung finden sowie die
Belastung der Ehepaare gegenüber den Konkubinatspaaren ausgeglichen und der
absolute Effekt des Finanzausgleichs beibehalten werden. Widrig (cvp, SG) unterstützte
die Motion, der er eine mittelstandsfreundliche Tarifstruktur zuschrieb. Auch Cavadini
(fdp, TI) sprach sich für eine Annahme aus, weil seiner Ansicht nach in der Schweiz
immer noch eine zu hohe Belastung durch direkte Steuern herrsche. Jans (sp, ZG)
wehrte sich gegen eine Überweisung; die Motion sei ein Surrogat zur Initiative für eine
Abschaffung der direkten Bundessteuer. Eine Zurücknahme der direkten Bundessteuer
würde ausserdem vor allem oberen Einkommensschichten dienen. Die unteren
Steuerklassen würden dagegen durch erhöhte indirekte Steuern zur Kasse gebeten. Für
Bundesrat Villiger war die Motion mit ihren klaren Vorgaben zu bindend, er hätte sie
deshalb gerne als Postulat überweisen lassen. Gegen den bundesrätlichen Antrag wurde
die Motion mit 75 zu 67 gutgeheissen. Im Ständerat wurde die Motion während der
Herbstsession ebenfalls gutgeheissen. Der Passus über die Milderung der steilsten
Progressionsstufen aber herausgelöst und nur als Postulat überwiesen. Nach Auffassung
der WAK-StR hätte dieser Passus vor allem zu Steuerermässigungen bei hohen
Einkommen geführt. Eine parlamentarische Initiative der WAK-StR (Pa.Iv. 95.423) mit
demselben Ziel wurde auf Antrag der Kommission selbst abgeschrieben. 8

MOTION
DATUM: 05.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Von FDP-Nationalrat Bührer (SH) bekämpft wurde eine Motion Hafner (sp, SH), die zum
Ziel hatte, die bei der direkten Bundessteuer erlaubten Sozialabzüge neu nicht vom
Einkommen sondern vom Steuerbetrag in Abzug zu bringen. Die Befürworter aus der
SP-Fraktion begrüssten die Besserstellung der durch das „Armutsrisiko Kind“ stark
betroffenen unteren Einkommensschichten. Bührer dagegen befürchtete eine
Mehrbelastung des Mittelstandes und eine Abkehr von der Maxime der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit. Obwohl sich der Bundesrat zur Entgegennahme als Postulat bereit
erklärte, wies der Rat den Vorstoss zurück. 9

MOTION
DATUM: 06.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Eine ursprünglich vom damaligen Nationalrat Deiss (cvp, FR) eingereichte Motion zur
Verlagerung von 20 bis 30% der direkten Bundessteuer auf die Mehrwertsteuer fand
im Nationalrat keine Zustimmung. Durch die Revision sollte der Gesamtertrag
unverändert bleiben, die Progression verringert, Verheiratete und Konkubinatspartner
gleich behandelt, die Soziallasten, insbesondere bei Familien mit Kindern, stärker
berücksichtigt sowie der Finanzausgleich im gegenwärtigen Umfang nicht tangiert
werden. 10

MOTION
DATUM: 16.03.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Schliesslich forderte Fehr (sp, ZH) in einer von der ehemaligen Basler SP-Nationalrätin
Keller eingereichten Motion eine mildere Besteuerung von Kinderalimenten, solange
ein zu bestimmendes Einkommen nicht überschritten wird. Bis 1995 konnten Alimente
vom leistenden Elternteil nicht von der Steuer abgezogen werden und mussten daher
vom erhaltenden Elternteil auch nicht als Einkommen versteuert werden. Die
Volkskammer überwies den Vorstoss als Postulat. Auch der Berner Nationalrätin Vermot
(sp) war die Besteuerung von Kinderalimenten ein Dorn im Auge. Ihrem Vorschlag (Mo.
99.3482), Unterhaltsbeiträge in der Höhe des halben Kinderabzugs beim leistenden
Elternteil zum Abzug zuzulassen und beim empfangenden entsprechend geringer zu
besteuern, hielt der Bundesrat entgegen, dass nicht mehr vorhandenes Einkommen
nicht besteuert werden sollte. Der Rat überwies den Vorstoss als Postulat. 11

MOTION
DATUM: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Als Postulat erfolgreich war eine Motion der CVP-Fraktion zur Besserstellung der
Familien bei der direkten Bundessteuer. Die jüngste wirtschaftliche Entwicklung hat in
den Augen der Fraktion mit einer zunehmenden Diskrepanz zwischen Einkommen und
Lebensbedarf zu einer generellen Abwertung der Familie als Lebensform geführt. Der
verminderten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Eltern gegenüber kinderlosen
Paaren sei im Steuersystem verstärkt Rechnung zu tragen. Entsprechend dem Bericht
Locher zur Revision der Familienbesteuerung forderte die Fraktion deshalb die
separate Einkommensbesteuerung bei verheirateten Personen mit minderjährigen
oder in Ausbildung stehenden Kindern . Mit Stichentscheid des Ständeratspräsidenten
wurde in der Herbstsession ausserdem eine Motion der Legislaturplanungs-Kommission
des Nationalrates (Mo. 00.3193) als erfüllt abgeschrieben, die eine stärkere
Berücksichtigung der wirklichen Kosten der Familien bei der Besteuerung sowie die
Einführung einer Familienverträglichkeitsprüfung bei Entscheiden und Erlassen verfolgt
hatte. (Siehe dazu auch hier) Der Nationalrat hatte bereits im Frühjahr eine Motion
Baumann (gp, BE) (Mo. 98.3103) als Postulat überwiesen, die den Kantonen die
Einführung einer zivilstandsunabhängigen Besteuerung ermöglichen will. 12

MOTION
DATUM: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Mit einer Motion forderte Mugny (gp, GE) (Mo. 00.3240) die vollständige steuerliche
Entlastung von berufsbedingten Kinderhütekosten für Einelternfamilien. Der
Bundesrat wies darauf hin, dass solche Abzüge in der Vernehmlassungsvorlage zum
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern nicht mehr vorgesehen
seien. Am ersten Verhandlungstag wurde die Motion im Nationalrat von Bortoluzzi (svp,
ZH) bekämpft, in der Wintersession aber von der Volkskammer als Postulat überwiesen.
Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Spoerry (fdp, ZH) bereits im Frühjahr
erreicht, dass bestehende Kinderbetreuungskosten-Abzüge in den Kantonen bis zum
Inkrafttreten der Reform der Ehepaar- und Familienbesteuerung aufrecht erhalten
werden können. 13

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Nationalrat lehnte eine Motion Aeschbacher (evp, ZH), welche die Einführung einer
zivilstandsunabhängigen Individualbesteuerung verlangt, ab. Er folgte der
Argumentation des Bundesrates, der mit dem definitiven Systementscheid noch
zuwarten will. Anfang Dezember präsentierte eine Arbeitsgruppe bestehend aus
Vertretern der eidgenössischen und der kantonalen Steuerverwaltung, der Konferenz
der kantonalen Finanzdirektoren, der städtischen Steuerkonferenz und der
Wissenschaft in Beantwortung eines Postulats Lauri (Po. 02.3549) einen Bericht mit
drei Modellen zur Einführung der Individualbesteuerung: Modell 1 sieht eine
konsequente Individualbesteuerung mit Zuordnung nach den zivilrechtlichen
Verhältnissen vor, Modell 2 eine Individualbesteuerung mit teilweise pauschaler
Zuordnung unterteilt nach zwei Untervarianten bei der Deklaration, und Modell 3 ein
Veranlagungswahlrecht für Ehepaare (Wahl zwischen Zusammenveranlagung mit
Teilsplitting oder Individualbesteuerung, die den Regeln der Besteuerung von
Alleinstehenden folgt). Der Wechsel hin zur Individualbesteuerung sei gemäss den
Autoren nur langfristig machbar, da mit grossem Aufwand für die Kantone verbunden. 14

MOTION
DATUM: 17.12.2004
MAGDALENA BERNATH
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Obschon Bundesrat Merz das Parlament um einen klaren Richtungsentscheid in der
Frage der Familienbesteuerung und eines allfälligen Wechsels hin zur
Individualbesteuerung gebeten hatte, überwiesen die Räte bis im Herbst mehrere sich
teilweise widersprechende Motionen: Während die FDP-Fraktion die Einführung der
Individualbesteuerung verlangte, forderten die Christlichdemokraten eine
Gleichstellung der Ehepaare unabhängig vom System (Mo. 04.3380). Donzé (evp, BE)
(Mo. 04.3263) schlug zur Aufhebung der Diskriminierung von Ehepaaren gegenüber
Konkubinatspaaren die Prüfung eines Vollsplittings und die Einführung eines
Kinderabzuges vom Steuerbetrag vor. Ein Begehren der SP (Mo. 03.3616), welches pro
Kind ebenfalls einen Abzug nicht vom steuerbaren Einkommen, sondern vom
Steuerbetrag sowie die Einführung der Individualbesteuerung ohne Zwischenstufe des
Splittings vorsah, wurde vom Nationalrat hingegen abgelehnt, ebenso wie die in der
CVP-Motion enthaltene Forderung nach einer Entlastung der Familien. Auf Zustimmung
stiess jedoch eine Motion Meier-Schatz (cvp, SG) (Mo. 04.3632), welche den Kantonen
die Wiedereinführung des vor wenigen Jahren gestrichenen Ausbildungsabzugs
ermöglicht. Der Ständerat überwies einen Vorstoss seiner WAK (Mo. 05.3464), welcher
Sofortmassnahmen zur Reduktion der Diskriminierung bei der Ehegattenbesteuerung
verlangt. Gemäss Kommissionssprecher Wicki (cvp, LU) verschliesse sich die
Finanzdirektorenkonferenz der Diskussion um den Systemwechsel nicht, doch hege sie
aufgrund der befürchteten Steuerausfälle Vorbehalte gegenüber der
Individualbesteuerung. Zudem brauche der Systemwechsel Zeit; die Kantone rechneten
für die nötige Gesetzesänderung und die Umsetzung der Verwaltungspraxis mit einer
Frist von bis zu zehn Jahren. 15

MOTION
DATUM: 28.09.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Wintersession lehnte der Ständerat eine Motion Saudan (fdp, GE) ab, welche
verlangte, beim Ausgleich der kalten Progression dem realen Anstieg der
obligatorischen Krankenkassenprämien besser Rechnung zu tragen, indem die in
Frankenbeträgen festgesetzten Abzüge nicht entsprechend der Entwicklung des
Landesindexes der Konsumentenpreise, sondern entsprechend dem
durchschnittlichen jährlichen Anstieg der obligatorischen
Krankenversicherungsprämien angepasst werden. Gemäss Bundesrat ist ein Wechsel
nicht gerechtfertigt, weil die Teuerung im Gesundheitswesen vom Landesindex der
Konsumentenpreise erfasst und durch das Steuerrecht korrekt ausgeglichen wird. 16

MOTION
DATUM: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat überwies diskussionslos eine Motion Parmelin (svp, VD), die den
Bundesrat beauftragt, die steuerliche Ungleichbehandlung von geschiedenen oder in
Trennung lebenden Steuerpflichtigen, welche gemeinsam das Sorgerecht für ihre
Kinder ausüben und diese abwechselnd betreuen, aufzuheben. 17

MOTION
DATUM: 16.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat überwies diskussionslos eine Motion der FDP-Fraktion, die
Sofortmassnahmen zur steuerlichen Gleichbehandlung von Ehepaaren forderte; diese
Massnahmen sollten bereits vor der Einführung der Individualbesteuerung die
steuerliche Benachteiligung von doppelt verdienenden Ehe- und Konkubinatspaaren
aufheben. Der Bundesrat hatte die Motion zur Annahme empfohlen. 18

MOTION
DATUM: 09.05.2006
CHRISTOPH WAGNER

Der Ständerat lehnte eine Motion Frick (cvp, SZ) ab, welche verlangte, dass Alimente
auch dann von den Steuern abgezogen werden können, wenn das Kind älter als 18 Jahre
ist und noch in Ausbildung steht. In seiner Antwort erklärte der Bundesrat, nach
geltendem Recht benachteilige das heutige Alimentenbesteuerungssystem die
gemeinsam veranlagten Ehepaare gegenüber Geschiedenen in zweifacher Hinsicht: Im
Gegensatz zu Ehepaaren könnten Alimente leistende Geschiedene diese Beiträge von
den Steuern abziehen, zudem könnten Geschiedene, die an mündige (in Ausbildung
stehende) Kinder Unterhaltsleistungen entrichten, sowohl den Kinder- als auch den
Unterstützungsabzug geltend machen. Die vom Motionär geforderte steuerliche
Gleichbehandlung der Alimentenzahlungen zugunsten mündiger und unmündiger
Kinder führe nur zu einer scheinbaren Gleichbehandlung, die bestehende
Ungleichbehandlung gegenüber Ehepaaren würde jedoch ausgedehnt. Die Einführung
der Individualbesteuerung würde die Lösung des Problems allerdings vereinfachen. 19

MOTION
DATUM: 26.09.2006
MAGDALENA BERNATH
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Im Herbst lehnte der Nationalrat eine im Vorjahr vom Ständerat überwiesene Motion
der WAK-SR zu Sofortmassnahmen zur Reduktion der Diskriminierung bei der
Ehegattenbesteuerung ab, da das Anliegen mit der entsprechenden Vorlage des
Bundesrates erfüllt war. 20

MOTION
DATUM: 05.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Eine Motion Parmelin (svp, VD), welche den Bundesrat beauftragte, die steuerliche
Ungleichbehandlung von geschiedenen oder in Trennung lebenden Steuerpflichtigen,
welche gemeinsam das Sorgerecht für ihre Kinder ausüben und diese abwechselnd
betreuen, aufzuheben, wurde vom Ständerat angenommen Der Nationalrat hatte die
Motion bereits im Jahr 2005 gutgeheissen. 21

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Der Nationalrat lehnte eine Motion Kohler Pierre (cvp, JU) ab, welche ähnlich wie eine
Motion Frick (cvp, SZ) im Jahr zuvor verlangte, dass die Alimente auch dann von den
Steuern abgezogen werden kann, wenn das Kind älter als 18 Jahre ist und sich noch in
der Ausbildung befindet. Der Bundesrat war allerdings der Meinung, dass die vom
Motionär geforderte Gleichbehandlung der Alimentenzahlungen zugunsten mündiger
und unmündiger Kinder nur zu einer scheinbaren Gleichbehandlung führen würde.
Vielmehr würden die Ungleichbehandlungen gegenüber Ehepaaren, die in intakter Ehe
leben, ausgedehnt. 22

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Eine Motion Hutter (svp, SG), welche Mütter beziehungsweise Väter, die ihre Kinder im
Familienkreis betreuen und keine Drittbetreuung in Anspruch nehmen, steuerlich
entlasten wollte, lehnte der Nationalrat mit 77 zu 95 Stimmen ab. Ebenfalls abgelehnt
wurde eine Motion Meier-Schatz (cvp, SG) (Mo. 06.3690), welche den Bundesrat
aufforderte, den Umfang und die Voraussetzungen für die Verwandtenunterstützung
neu festzulegen und die Grenzwerte erheblich zu erhöhen. Der Bundesrat erachtete ein
weiteres Zurückdrängen der Verwandtenunterstützung als nicht angezeigt und würde es
als stossend empfinden, wenn sich vermögende nahe Verwandte zulasten der
Sozialhilfe aus ihrer Verantwortung für in Not geratene Familienmitglieder stehlen
könnten. 23

MOTION
DATUM: 19.12.2007
LINDA ROHRER

Erfolg hatte Ständerat Schwaller (cvp, FR) mit seiner Motion, die verlangte, bei der
anstehenden Revision der Familienbesteuerung sei in der Vernehmlassungsvorlage ein
eigentlicher Kindertarif zur Diskussion zu stellen, da heisst ein Steuermodell mit einer
je nach Anzahl der Kinder degressiven Besteuerung. Der Bundesrat hatte das Anliegen
lediglich prüfen wollen. Schwaller argumentierte, die Hauptstossrichtung der
bundesrätlichen Vorschläge, nämlich die Erhöhung der Kinderabzüge, entlaste die
niedrigsten Einkommen (unter 60'000 Fr.) nicht, da diese keine oder nur kaum ins
Gewicht fallende direkte Bundessteuern entrichteten. Bei einem steuerbaren
Einkommen über 180'000 Fr. sei eine Familienentlastung seiner Meinung nach nicht
prioritär. Profitieren von seinem Vorschlag könnten also in erster Linie
Mittelstandsfamilien. Der Bundesrat stimmte schliesslich der Motion zu, worauf sie
ohne weitere Diskussionen angenommen wurde. 24

MOTION
DATUM: 17.12.2008
MARIANNE BENTELI

Eine diesem Geschäft sehr ähnliche Motion Schmidt (cvp, VS), die verlangt hatte, dass
Kinderbetreuungskosten steuerlich abgezogen werden können, wurde im Juni im
Nationalrat noch angenommen, während sie im August im Ständerat kein Gehör mehr
fand, da das Problem mittlerweile durch die obengenannte Gesetzesänderung gelöst
worden war. 25

MOTION
DATUM: 10.08.2009
NATHALIE GIGER

Im Berichtsjahr war auch die Ehepaarbesteuerung und ein möglicher Übergang zur
Individualbesteuerung wieder ein Thema. Im Ständerat wurde eine Motion der FDP-
Fraktion sowie drei Standesinitiativen aus den Kantonen Zürich (St. Iv. 06.302), Bern (St.
Iv. 07.305) und Basel-Stadt (St. Iv. 08.318) überwiesen, die einen Übergang zur
Individualbesteuerung forderten. Während sich die Kommissionsmehrheit für eine
Ablehnung aussprach, weil die Vorschläge schon zu sehr eine Richtung vorgeben
würden und zum Teil noch aus der Zeit vor der Diskussion von Sofortmassnahmen zur
Ehepaarbesteuerung stammten, beschloss der Rat alle zu überweisen. Im Nationalrat

MOTION
DATUM: 10.09.2009
NATHALIE GIGER
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hatten alle Vorstösse keine Chance und wurden diskussionslos abgelehnt. Auch wurde
vom Ständerat eine parlamentarische Initiative Schwaller (cvp, FR) (Pa. Iv. 05.468)
angenommen, die die sofortige Beseitigung der Heiratsstrafe mittels Teilsplitting
forderte. Auch hier war dem Rat wichtig, das Thema Ehepaarbesteuerung
weiterzuverfolgen. Der Nationalrat lehnte diese Initiative jedoch diskussionslos ab. 26

Im Bereich der Familienbesteuerung nahm der Nationalrat in der Sommersession als
Erstrat eine Motion Bischof (cvp, SO) zur Beseitigung der sogenannten Heiratsstrafe an.
Dieser Vorstoss forderte den Bundesrat auf, eine Gesetzesrevision vorzulegen, welche
der steuerlichen Benachteiligung von Verheirateten gegenüber Konkubinatspaaren und
Alleinstehenden sowie von Einverdiener- gegenüber Doppelverdienerehepaaren auf
Ebene des Bundes und der Kantone ein Ende setzt. 27

MOTION
DATUM: 17.06.2011
LAURENT BERNHARD

Der Bundesrat habe dem Parlament schnellstmöglich eine Gesetzesvorlage für die
Individualbesteuerung vorzulegen. Dies forderte der Nationalrat wenige Tage nach der
Ablehnung der Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe" und
reichte eine entsprechende Motion seiner Finanzkommission (FK-NR) mit 92 zu 88
Stimmen bei 6 Enthaltungen an den Ständerat weiter. Gegen das Ansinnen hatte sich
neben einer knapp unterlegenen Kommissionsminderheit Gmür (cvp, SZ), die in der
Individualbesteuerung den falschen Ansatz zur Lösung des Problems der Heiratsstrafe
sah, auch der Bundesrat ausgesprochen. Man wolle, so Finanzminister Maurer, bis Ende
Jahr ohnehin einen Richtungsentscheid bei der Ehepaarbesteuerung treffen. 28

MOTION
DATUM: 10.03.2016
DAVID ZUMBACH

Nachdem sich der Nationalrat im März 2016, kurz nach der Ablehnung der Volksinitiative
"Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe", im Rahmen einer Motion FK-NR für die
Individualbesteuerung ausgesprochen hatte, nahm der Ständerat im Juni 2016 eine
Motion Bischof (cvp, SO) mit 25 zu 18 Stimmen an, die vom Bundesrat explizit verlangte,
die Heiratsstrafe auf dem "Wege der gemeinschaftlichen Besteuerung" abzuschaffen,
und schuf damit eine indirekte Differenz zur grossen Kammer. Der Bundesrat hatte
sich, wie bereits zuvor im Nationalrat, gegen die Annahme des Lösungsvorschlages
ausgesprochen, da er einen Kompromiss als einzigen Weg zur Problemlösung
erachtete. 29

MOTION
DATUM: 13.06.2016
DAVID ZUMBACH

Der Nationalrat sah sich bezüglich der Motion Bischof zur Beseitigung der sogenannten
Heiratsstrafe vor einer komplizierten Situation. Noch im März 2016 hatte er sich im
Rahmen der Motion „Individualbesteuerung auch in der Schweiz. Endlich
vorwärtsmachen“ für die Individualbesteuerung ausgesprochen, jetzt empfahl ihm seine
WAK-NR knapp mit 12 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung die Annahme einer Motion zur
Abschaffung der Heiratsstrafe durch gemeinschaftliche Besteuerung. In der
Zwischenzeit hatte der Bundesrat zudem entschieden, bis Ende März 2017 eine
Botschaft zur Beseitigung der Heiratsstrafe nach dem Modell „Mehrfachtarif mit
alternativer Steuerberechnung“ zu erarbeiten und erachtete die Annahme der Motion
Bischof daher als weiteres Hindernis auf dem Weg zur Lösung dieses seit 32 Jahren
bestehenden Problems. Im Namen der Minderheit der Kommission beanstandete
Kathrin Bertschy (glp, BE) zudem, dass die Motion lediglich eine der beiden im Begriff
der Heiratsstrafe enthaltenen Problematiken löse. So verhindere sie zwar, dass
Verheiratete unter bestimmten Konstellationen mehr Steuern zahlen als
Nichtverheiratete, sie schaffe aber keine positiven Arbeitsanreize für Zweitverdienende
und bevorzuge daher ein Ehemodell gegenüber anderen. Der einzige Weg, beide
Problematiken anzugehen, stelle die Individualbesteuerung dar. Leo Müller (cvp, LU) sah
hingegen in der Annahme der Motion eine Möglichkeit, deren Anliegen in die
Überlegungen des Bundesrates einfliessen zu lassen, zumal sich in der WAK-NR eine
Mehrheit für eine gemeinschaftliche Besteuerung von Ehepaaren und eingetragenen
Partnerschaften finden liess. Der Entscheid des Nationalrats fiel in der Folge ähnlich
knapp aus wie derjenige der Kommission: Mit 96 zu 89 Stimmen nahm die grosse
Kammer die Motion an. 30

MOTION
DATUM: 14.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Im Anschluss an die Ablehnung der Neuenburger Standesinitiative zur
Familienbesteuerung Ende 2016 reichte der Neuenburger Ständerat Didier Berberat
(sp, NE) deren Forderung als Motion "Familienbesteuerung. Ungleichbehandlungen
beseitigen" erneut ein. Die Motion beinhaltete folglich den Auftrag an den Bundesrat,
im Rahmen der Änderung der Direkten Bundessteuer (DBG) und des
Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) Vorschläge zur steuerlichen Gleichbehandlung
von Unterhaltsbeiträgen minderjähriger und volljähriger Kinder sowie zur
Harmonisierung der Kinderabzüge verheirateter und geschiedener Eltern zu machen.
Wie wichtig dieses Thema für die Parlamentarier ist, verdeutlicht die grosse Anzahl
Parlamentsvorschläge der letzten Jahre (unter anderem Motionen von Parmelin (Mo.
05.3319), Frick (Mo. 06.3305), Kohler (Mo. 06.3297), Amstutz (Mo. 09.3129), Baettig (Mo.
09.3239), Maire (Mo. 14.3468), Postulat der WAK-NR (Po. 14.3292), Interpellation Feri
(Ip. 16.3307)).

Anders als bei der Neuenburger Standesinitiative, die bezüglich der Kinderabzüge vor
allem das unzeitgemässe Familienmodell hinter dem aktuellen System kritisierte,
betonte Berberat in seiner Begründung insbesondere die Benachteiligung von
gemeinsam besteuerten Eheleuten gegenüber geschiedenen oder getrennten Eltern. So
können Letztere im Unterschied zu Verheirateten sowohl Unterhaltsbeiträge als auch
einen Kinderabzug geltend machen. Der Bundesrat wiederholte in seiner Begründung
vom 15. Februar 2017 dieselben Argumente, die er bereits bezüglich der
Standesinitiative und der Motion Maire angeführt hatte: Abzugsfähige
Alimentenleistungen an Volljährige würden bedingen, dass die Kinder dieselben Gelder
versteuern müssen; die steuerliche Bevorzugung geschiedener oder getrennt lebender
Eltern lässt sich dadurch begründen, dass Letztere durchschnittlich finanziell deutlich
schlechter gestellt sind als Verheiratete; eine frühere Regelung, die keinen Abzug der
Unterhaltsbeiträge vorsah, war als nicht sachgerecht empfunden worden. Der
Bundesrat betonte zudem, dass er die aktuelle Lösung grundsätzlich als gerecht
empfinde, dass aber in Einzelfällen andere Modelle passender wären und die
eidgenössische Steuerverwaltung entsprechende Möglichkeiten prüfe. Bundesrat
Maurer ergänzte zudem in der Ständeratsdebatte, dass auf jeden Fall verhindert werden
müsse, dass durch Änderungen neue Ungerechtigkeiten geschaffen werden. Der
Ständerat folgte der Empfehlung des Bundesrates und lehnte die Motion mit 15 zu 27
Stimmen ab. 31

MOTION
DATUM: 14.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Im Februar 2018 hatte die FK-SR die Motion der FK-NR über die Individualbesteuerung
zusammen mit weiteren Vorstössen zum Thema Heiratsstrafe (St. Iv. 06.302, St. Iv.
07.305, St. Iv. 08.318, St. Iv. 16.318) vorberaten und mit 8 zu 2 Stimmen beantragt, ihr
keine Folge zu geben. Dem Bundesrat sei der in der Motion enthaltene Auftrag bereits
mit der Annahme der Motion  Bischof (cvp, SO) erteilt worden, folglich solle man die
entsprechende Botschaft des Bundesrates abwarten. In der Ständeratsdebatte in der
Frühjahrssession 2018 standen die übrigen Vorstösse zum Thema im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit, wobei sich der Rat gegen alle aktuellen Vorschläge zur Abschaffung
der Heiratsstrafe aussprach und die Motion der FK-NR ohne Gegenantrag ablehnte. 32

MOTION
DATUM: 26.02.2018
ANJA HEIDELBERGER

Rund zwei Monate nachdem das Bundesgericht die Abstimmung über die Initiative der
CVP gegen die Heiratsstrafe annulliert hatte, reichten CVP-Präsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG) im Nationalrat und Pirmin Bischof (cvp, SO) im Ständerat zwei gleichlautende
Motionen für eine Neubehandlung der Volksinitiative «für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» im Parlament ein. Darin forderten sie den Bundesrat auf, dem
Parlament die Möglichkeit zu geben, sich noch einmal unter Vorlage der korrekten
Zahlen eine Meinung zur Initiative bilden zu können, und entsprechend den
Bundesbeschluss über die Entscheidung des Parlaments vom Juni 2015 per sofort
aufzuheben. Denn nicht nur das Schweizer Volk, auch das Schweizer Parlament habe
auf der Basis von falschen Zahlen entschieden. Der Bundesrat solle dem Parlament nun
eine neue Botschaft zur Volksinitiative oder eine Zusatzbotschaft zu einem relevanten,
im Parlament hängigen Geschäft unterbreiten. 
Der Bundesrat erklärte, dass der entsprechende Bundesbeschluss nicht Teil des
Bundesgerichtsurteils gewesen und somit weiterhin gültig sei und er – oder auch das
Bundesgericht – nicht die Kompetenz hätten, diesen Beschluss zu ändern oder
aufzuheben. Durch eine Zusatzbotschaft zum im Parlament hängigen «Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer für eine (ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung)»
erhalte das Parlament aber die Möglichkeit, das Anliegen der Volksinitiative nochmals
inhaltlich zu beraten. 

MOTION
DATUM: 27.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Da er sein Anliegen durch die Zusatzbotschaft erfüllt sah, zog Pirmin Bischof seine
Motion Anfang September 2019 zurück. Diskussionslos lehnte der Nationalrat in der
Herbstsession 2019 auch die Motion Pfister ab. 33

Nachdem der Ständerat die Vorlage für eine ausgewogene Paar- und
Familienbesteuerung im September 2019 gegen ihren Willen an den Bundesrat
zurückgewiesen hatte, reichte die WAK-SR im Oktober 2019 eine Motion ein, mit der sie
vom Bundesrat eine Übergangslösung zur Beseitigung der Heiratsstrafe forderte. Die
Regierung solle Verheiratete übergangsmässig durch eine Erhöhung des Sozialabzuges
für Ehepaare oder durch eine Erhöhung des Zweitverdienerabzuges für Ehepaare im
Umfang von CHF 1.4 Mrd. jährlich entlasten. Eine Minderheit Caroni (fdp, AR) sprach
sich gegen die Motion aus und auch der Bundesrat empfahl sie zur Ablehnung. Dieselbe
Kritik, die zur Rückweisung des bundesrätlichen Vorschlags geführt habe, nämlich dass
dies keine zivilstandsunabhängige Besteuerung bewirke und zu substanziellen
Mindereinnahmen führe, sei auch bei dieser Motion gegeben, kritisierte der Bundesrat.
Entsprechend erachtete er die Erfolgsaussichten des Vorstosses als gering. Diese
Einschätzung bestätigte der Ständerat in der Wintersession 2019: Mit 26 zu 15 Stimmen
lehnte er die Motion ab. 34

MOTION
DATUM: 17.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2019, also rund einen Monat nachdem das Bundesgericht die Abstimmung über
die Volksinitiative «für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» für ungültig erklärt
hatte, reichte Jean-Luc Addor (svp, VS) eine Motion ein, um die Abstimmung über die
Volksinitiative schnellstmöglich und unter Aufführung der im Bundesgerichtsurteil
enthaltenen Argumente im aktualisierten Abstimmungsbüchlein wiederholen zu lassen.
Die Lage sei simpel, betonte er: Die Ungültigerklärung setze «das Verfahren zurück auf
den Stand von vor der Abstimmung», die Initiative sei somit bereit für die
Volksabstimmung. Der Bundesrat pflichtete zwar bei, dass die Volksinitiative den
Stimmberechtigten aufgrund des Urteils wieder vorgelegt werden könne, verwies
jedoch auf die gesetzlichen Fristen für die Durchführung der Abstimmung, die auch
hier anwendbar seien. Demgemäss müsse die Abstimmung bis spätestens am 27.
September 2020 wiederholt werden. Dies gäbe einerseits dem Parlament, das seinem
Entscheid ebenfalls fehlerhafte Informationen zugrunde gelegt habe, die Möglichkeit,
aufgrund der vom Bundesrat in der Zwischenzeit verfassten Zusatzbotschaft im
Rahmen der Beratung einer ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung eine
alternative Regelung zur Initiative zu entwerfen. Andererseits erhalte so auch das
Initiativkomitee Zeit, um die Initiative allenfalls zurückzuziehen. Letzteres trat
schliesslich auch ein: Mitte Februar 2020 gab das Initiativkomitee bekannt, die Initiative
zurückzuziehen. Ende März 2020 zog Addor seine Motion folglich unbehandelt
zurück. 35

MOTION
DATUM: 25.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Die beiden Kammern beschäftigten sich ebenfalls mit einer Motion der WAK-NR,
welche die HEV-Initiative auf den ersten Abstimmungstermin festlegen wollte, womit
das Volk zuerst über eine obligatorische Einführung des Bausparens abstimmen würde.
Während eine bürgerliche Ratsmehrheit das Geschäft im Nationalrat mit 105 zu 62
Stimmen deutlich annahm, wurde es im Ständerat verworfen. Somit blieb die
Kompetenz zur Bestimmung der Abstimmungsreihenfolge der Bausparinitiativen
gemäss Parlamentsrecht beim Bundesrat. 36

MOTION
DATUM: 22.12.2011
MARLÈNE GERBER
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Nachdem die Initiative zur Eliminierung der Heiratsstrafe gemäss den Ergebnissen der
Vox-Analyse nicht am Inhalt, sondern an der darin aufgeführten Ehe-Definition
gescheitert war, hatte die CVP-Fraktion im März 2016 eine Motion eingereicht, die eine
Beseitigung der Benachteiligungen von Ehepaaren und Paaren in eingetragener
Partnerschaft gegenüber Nichtverheirateten in der AHV vorsah. Die
Ungleichbehandlung werde insbesondere bei der AHV als stossend empfunden, wo
Verheiratete und Paare in eingetragener Partnerschaft bis zu CHF 1175 weniger
erhielten als unverheiratete Paare. Der Bundesrat liess dieses Argument nicht gelten:
Ehepaare seien in den Sozialversicherungen insgesamt gegenüber Unverheirateten
privilegiert. Bei einer allfälligen Annahme der Motion müssten daher auch diese
Ungleichbehandlungen mitberücksichtigt, entsprechend alle zivilstandsabhängigen
Regelungen aufgehoben und somit die erste Säule umfassend umgebaut werden. Von
einem solchen Umbau würden aber nur Ehepaare mit Maximalrenten profitieren, daher
müsste auch sichergestellt werden, dass nicht Personen mit tieferen Einkommen diese
Verbesserungen finanzieren müssten. Schliesslich verwies der Bundesrat auf die
Behandlung der Reform der Altersvorsorge 2020, in deren Rahmen die entsprechenden
Fragen bereits behandelt würden. 

In der Nationalratsdebatte während der Frühjahrssession 2018 pflichtete Ruth Humbel
(cvp, AG) im Namen ihrer Fraktion dem Bundesrat bei, dass bei einer Abschaffung der
Benachteiligung auch die Privilegien korrigiert werden müssten. Sie widersprach ihm
jedoch bezüglich der Profiteure der Reform: Gemäss der AHV-Statistik 2016 werde die
Ehepaarrente nicht nur bei der Maximalrente, sondern bei Beitragslücken bereits auf
einer tieferen Stufe plafoniert. 2016 seien demnach 88 Prozent aller Ehepaare von einer
plafonierten Rente betroffen gewesen. Auf Nachfrage erklärte sie zudem, diese
Gleichstellung durch Abschaffung der übrigen Privilegien Verheirateter und durch
Korrekturen bei Witwen- und Kinderrenten finanzieren zu wollen. Diese Kosten würden
sich gemäss Gesundheitsminister Berset auf CHF 2.6 Mrd. belaufen, was er als weiteren
Grund anführte, die Motion abzulehnen. Schliesslich sei ein neues Projekt zur Reform
der Altersvorsorge in Arbeit, das im Sommer 2018 in die Vernehmlassung geschickt
werde. In dessen Rahmen könnten solche Anliegen besser eingebracht werden als
durch isolierte Projekte wie die vorgelegte Motion. Eine aus den SVP-, CVP- und BDP-
Fraktionen bestehende Mehrheit des Nationalrats bestand jedoch auf einer
eigenständigen Behandlung dieser Frage und nahm die Motion mit 102 zu 88 Stimmen
bei 2 Enthaltungen an. 37

MOTION
DATUM: 07.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Die im Vorjahr eingereichte Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“ erregte
im Berichtsjahr grosse Aufmerksamkeit auf dem politischen und medialen Parkett. Im
Dezember 2012 hatten im Nationalrat alle vier bürgerlichen Fraktionen, sowie im
Ständerat Urs Schwaller (cvp, FR) insgesamt fünf gleichlautende Motionen eingereicht,
welche eine rasche Volksabstimmung über die Initiative ohne Gegenvorschlag
verlangen. Zusammengezählt hatte über die Hälfte der Parlamentsmitglieder
mindestens eine dieser Motionen unterschrieben. Trotzdem beschloss der
Gesamtbundesrat im Februar des Berichtsjahres, einen Entwurf für einen indirekten
Gegenvorschlag zur Einheitskassen-Initiative in die Vernehmlassung zu schicken.
Dieser konzentriert sich auf die bereits zuvor angekündigten Elemente: Einen
verfeinerten Risikoausgleich mit zusätzlichen Kriterien, eine Trennung von Grund- und
Zusatzversicherung zur Verhinderung von Geld- und Informationsflüssen zwischen den
beiden Bereichen innerhalb eines Versicherungsunternehmens und – zentral – die
Einrichtung eines von allen Versicherern proportional zur Anzahl Versicherter
gespiesenen Hochrisikopools für besonders teure Behandlungen. Als speziell umstritten
stellte sich der letzte Punkt heraus. Bürgerliche Kreise, Krankenversicherer und
Wirtschaftsverbände warfen dem Gesundheitsminister vor, mittels einer umfassenden
Rückversicherung die „Einheitskasse light“ einführen zu wollen. Zudem wurde das
Vorgehen Bersets und des bürgerlich dominierten Gesamtbundesrats, einen im
Parlament offensichtlich chancenlosen Gegenvorschlag in die Vernehmlassung zu
schicken, kritisiert. In der Frühjahrssession, als sich der Gesetzesentwurf also noch in
der Vernehmlassung befand, behandelten die jeweiligen Ersträte die Motionen. Die
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FLAVIA CARONI
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Befürworter der Motionen argumentierten dabei primär inhaltlich. Die Initiative führe
nicht zu einer Kostendämpfung, im Gegenteil entfalle mit der Konkurrenz unter den
Kassen auch der Sparanreiz und der Anreiz für die Versicherten, mit den
Leistungserbringern für die Patienten vorteilhafte Tarife auszuhandeln. Grundsätzlich
sei ein derartig tiefer Eingriff in das liberal funktionierende Modell abzulehnen, weshalb
auch ein Gegenvorschlag hinfällig sei. Die Initiative blockiere zudem den Weg für
sinnvolle Reformen des Systems, weshalb sie mittels rascher Volksabstimmung
möglichst schnell ad acta gelegt werden solle. Die Vorstossgegner indes, SP, Grüne und
Grünliberale sowie Gesundheitsminister Berset, führten staatsrechtliche Vorbehalte
gegen das Vorgehen der Motionäre an. In beiden Räten wurden die Motionen deutlich
angenommen. Kurz nach Abschluss der Vernehmlassung bestätigten beide Kammern in
der Sommersession ihre bereits geäusserte Haltung und überwiesen alle fünf Motionen.
Auch in der Vernehmlassung stiess der indirekte Gegenvorschlag – trotz Zustimmung zu
einzelnen Elementen – als Ganzes mehrheitlich auf Ablehnung. Insbesondere wurde die
Einrichtung eines Hochrisikopools stark kritisiert. 38

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im Rahmen der Legislaturplanung 1999-2003 verabschiedete der Nationalrat mit 111 zu
69 Stimmen eine Richtlinienmotion, welche den Bundesrat beauftragen wollte, die
Rolle der Familien in der Gesellschaft zu bewahren und auszubauen. Dazu sollte die
wirtschaftliche Eigenständigkeit durch die Berücksichtigung der wirklichen Kosten der
Familien bei der Besteuerung gestärkt sowie alle politischen Entscheide und Erlasse
einer gesetzlich verankerten Familienverträglichkeitsprüfung unterzogen werden. Im
Nationalrat beantragte der Bundesrat vergeblich mit dem Hinweis auf ein neu
geschnürtes Steuerpaket sowie auf die Tätigkeit der (personell allerdings sehr knapp
dotierten) Zentralstelle für Familienfragen Abschreibung des Vorstosses. Der Ständerat
zeigte sich hingegen der Argumentation des Bundesrates zugänglich und strich den
Vorstoss von der Traktandenliste. 39

MOTION
DATUM: 22.06.2000
MARIANNE BENTELI

Nationalrätin Hutter (svp, SG) verlangte mit einer Motion, die Kinderbetreuung
innerhalb der Familie sei steuerlich zu entlasten. Ihr Vorschlag sah einen Sozialabzug
von 20'000 Fr. für ein Kind und von 30'000 Fr. für Familien mit zwei oder mehr Kindern
vor. Der Bundesrat empfahl, die Motion abzulehnen. Er begründete seine Haltung unter
anderem damit, dass mit diesem Abzug ein ausserfiskalisches Ziel, nämlich die
Förderung der Selbstbetreuung von Kindern verfolgt werde. Dieses umzusetzen, würde
womöglich aufwändiger Kontrollen bedürfen und auf allen Ebenen zu enormen
Steuerausfällen führen. Es seien zudem oft ökonomische Gründe, die einen
Zweitverdienst in der Familie bedingten. Frauen mit guter Ausbildung durch derartige
Steuerrabatte von einer Erwerbstätigkeit abzuhalten, wäre zudem volkswirtschaftlich
nicht sinnvoll. Obgleich die Motion auch bei einzelnen CVP- und FDP-Abgeordneten
Unterstützung fand, wurde sie mit 95 zu 77 Stimmen abgelehnt. 40

MOTION
DATUM: 01.10.2007
MARIANNE BENTELI

1) NZZ, 19.2.10; WOZ, 10.6.10; TA, 21.6.10.
2) AB NR, 2018, S. 281 f.; Schelker und Schneiter (2017). The elasticity of voter turnout. Political Studies 49, 65-74; SGT, 5.9.17;
Blick, 23.2.18; AZ, LZ, 9.3.18
3) AB SR, 2018, S. 517 ff.; Bericht SPK-SR vom 14.5.18; LT, 8.3.18
4) AB SR, 1994, S. 1058 ff.; Bund und LZ, 7.10.94
5) AB NR, 1995, S. 1943 ff.; Presse vom 8.3.95; LNN, 19.4.95
6) AB NR, 1996, S. 1158; Presse vom 21.6.96; NZZ, 12.11.96
7) AB SR, 1997, S. 279 ff.; AB SR, 1997, S. 991 f.
8) AB NR, 1999, S. 824 ff.; AB SR, 1999, S. 875 f.; AB SR, 1999, S. 876 ff.; Bund, 5.10.99
9) AB NR, 2000, S. 25 ff.
10) AB NR, 2000, S. 312 f.
11)  AB NR, 2000, S. 24 f.und 1062 f. 
12) AB NR, 2000, S. 1064; AB NR, 2000, S. 309.; AB NR, 2000, S. 813; AB SR, 2000, S. 656. 
13) AB NR, 2000, S. 1193 und 1534 (Mugny); AB SR, 2000, S. 110 f. (Spoerry).
14) AB NR, 2004, S. 2171 und Beilagen V, S. 172 ff.; Presse vom 4.12.04
15) AB NR, 2005, S. 851 ff.; AB SR, 2005, S. 786 ff.; siehe auch die noch nicht behandelte Motion 05.3299 der FDP-Fraktion;
Presse vom 15.-16.6., 25.6. und 29.9.05.
16) AB SR, 2005, S. 1080 f.
17) AB NR, 2005, S. 1973 und Beilagen IV, S. 264 f.; 24h, 29.8.05.
18) AB NR, 2006, Beilagen II, S. 140 ; AB NR, 2006, S. 616
19) AB SR, 2006, S. 762 f.
20) AB NR, 2006, S. 1547
21) AB SR, 2007, S. 867
22) AB NR, 2007, S. 1520
23) AB NR, 2007, S. 1519.; AB NR, 2007, S. 2007.

01.01.65 - 01.01.21 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



24) AB SR, 2008, S. 1020 ff.
25) AB NR, 2009, S. 1248 ff.; AB SR, 2009, S. 768 ff.
26) AB NR, 2009, S. 1465; AB SR, 2009, S. 766 ff. 
27) AB NR, 2011, S. 1262.
28) AB NR, 2016, S. 313 ff.
29) AB SR, 2016, S. 479 ff.
30) AB NR, 2016, S. 2240 ff.; Kommissionsbericht WAK-NR
31) AB SR, 2017, S. 39 f.
32) AB SR, 2018, S. 9 ff.; Kommissionsbericht der WAK-SR vom 15.2.18; AZ, NZZ, TA, 27.2.18
33) AB NR, 2019, S. 1934; AB SR, 2019, S. 597 f.
34) AB SR, 2019, S. 1194 f.
35) Mo. 19.3451
36) AB NR, 2011, S. 1432 f.; AB SR, 2011, S. 1295 f.
37) AB NR, 2018, S. 272 f.; AZ, SGT, 8.3.18
38) Mo. 12.4123, 12.4157, 12.4164, 12.4207 und 12.4277: AB SR, 2013, S. 218 ff. , 427 f.; AB NR, 2013, S. 435 ff.976 f.; Presse vom
28.2.13; AZ, 19.3.13; AZ und BZ, 21.3.13; AZ, 21.9.13; NZZ, 10.12.13; vgl. SPJ 2012, S. 65 f.; siehe auch Teil I, 1c (Volksrechte).
39) AB NR, 2000, S. 803 ff.; AB SR, 2000, S. 656. Teil I, 5 (Direkte Steuern).  
40) AB NR, 2007, S. 1519.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 12


